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Vorwort

Der Deutsche Juristen-Fakultätentag e.V. (DJFT) ist der Zusammenschluss der 
45 Juristischen Fakultäten Deutschlands sowie von zehn deutschsprachigen 
Rechtsfakultäten im Ausland. Zu seinen Aufgaben gehören die Wahrung und 
Förderung der Rechtswissenschaft, verstanden als Einheit von Forschung und 
Lehre, und die Vertretung seiner Mitglieder in Politik und Berufswelt. 

Vereinszweck ist des weiteren die Vertretung der Rechtswissenschaft in der 
Öffentlichkeit. Nicht zuletzt diesem Zweck diente die erste Fachtagung des 
DJFT, die am 8. und 9. Juni 2018 in Greifswald stattfand. Dabei war das gewähl-
te Thema „Gelingendes Recht – Über die ästhetische Dimension des Rechts“ 
durchaus ein gewisses Wagnis: Unter „Ästhetik“ wird auf den ersten Blick die 
Lehre vom Schönen, gar vom Gefälligen verstanden. Ihrem griechischen Ur-
sprung nach ist Ästhetik jedoch die Lehre von der Wahrnehmung (griechisch 
aísthēsis). In diesem Sinn findet sie sich etwa in Kants „Kritik der reinen Ver-
nunft“. Vor allem aber ist Ästhetik, in diesem Sinn, höchst aktuell: Die zur Zeit 
in Wirtschaft und Politik überaus einflussreichen Kognitionswissenschaften mit 
ihrer Lehre von den Verzerrungen (biases) der Wahrnehmung (Daniel Kahne-
man) und mit den daraus folgenden Empfehlungen für effektives Handeln 
(„nudge“, Cass Sunstein) thematisieren letztlich nichts anderes als die Frage, 
wie trotz der notwendig stets begrenzten Wahrnehmung von Problemen dennoch 
sachgerechte Lösungen gefunden – oder eben auch verfehlt werden können. 
Dass sich diese Frage nach Gelingen oder Misslingen auch dem Recht stellt, liegt 
auf der Hand.

Der vorliegende Band dokumentiert die Vorträge, die auf dieser Tagung gehal-
ten wurden. Die Autoren entstammen nicht nur dem Kreis der akademischen 
Rechtswissenschaft, sondern auch der Richterschaft, der Anwaltschaft und der 
staatlich-juristischen Prüfungspraxis (ein Thema, das den DJFT häufig beschäf-
tigt). Auf diesem Weg soll deutlich werden, dass sich auch die juristische „Pra-
xis“ als reflektierende Rechtswissenschaft versteht – und dass gerade deshalb im 
Jurastudium die Stärkung der sogenannten Grundlagenfächer ein Desiderat ist.

Mit großer Trauer muss ich kundtun: Der geistige Mit-Urheber dieser Tagung, 
mein hochverehrter Kollege Prof. Dr. Götz Schulze, Dekan der Potsdamer Fakul-
tät, ist am 30. Oktober 2018 überraschend gestorben. Aber ich bin froh, in diesem 
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Band das Ergebnis seiner Überlegungen zur Ästhetik des Rechts präsentieren zu 
können. Mein Dank „für alles“ gilt zuallererst ihm und seiner Witwe, Frau Dr. 
Dr. Katharina Schulze. 

Der weitere Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand des 
DJFT, die das Vorhaben unterstützt haben, außerdem an meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Greifswald, vor allem Jana Prieß, Christian Wuntke und Paul 
Teubner. Großer Dank für die Förderung der Tagung gebührt zudem der Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung und der Juristischen Studiengesell-
schaft Vorpommern e.V., vertreten durch die Präsidentin des Oberverwaltungs-
gerichts Greifswald und des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpom-
mern i. R. Hannelore Kohl; ferner dem Alfried Krupp Wissenschaftskolleg zu 
Greifswald, in dessen Räumen sie stattfand, und dort vor allem Dr. Christian 
Suhm für die wie immer reibungslose Zusammenarbeit. 

Besonders zu danken habe ich schließlich allen Besuchern und Teilnehmern 
der Tagung: Ihr Interesse und ihre Offenheit haben sie erst wirklich gelingen 
lassen.

Greifswald, im Januar 2019	 Prof. Dr. Joachim Lege
	 Vorsitzender des Deutschen 
	 Juristen-Fakultätentags e.V.
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Einführung

Von der Wahrnehmung über die Methode zum Gelingen

Joachim Lege

Recht ist die wichtigste Infrastruktur der Gesellschaft. Daher ist von größter Be-
deutung, wie die Gesellschaft das Recht wahrnimmt – aber auch das Recht die 
Gesellschaft und sich selbst. Gründliche Reflexion des Rechts sollte daher mit 
Ästhetik beginnen – denn Ästhetik ist zuallererst die Lehre von der Wahrneh-
mung, griechisch aísthēsis. In diesem Sinn reicht sie vom ersten Eindruck, den 
ein Fall auf uns und die Beteiligten macht, bis zum Gesamturteil darüber, ob die 
Lösung „gelungen“ erscheint – dogmatisch, aber auch politisch, wirtschaftlich, 
„menschlich“ und so fort. 

In der Rechtswissenschaft ist dieser ästhetische, ja kognitionswissenschaftli-
che Ansatz recht neu. Die Beiträge dieses Bandes – er dokumentiert eine Tagung 
des Deutschen Juristen-Fakultätentags im Juni 2018 – verstehen sich daher 
durchaus als Pionierarbeit. Sie kommen zudem ganz bewusst nicht nur aus der 
akademischen Rechtswissenschaft, sondern auch aus „der Praxis“ der Richter 
und Anwälte, der Verfassunggebung gerade in Krisengebieten, sogar der Prü-
fungsämter. Denn ob im Recht etwas als „gelungen“ erscheint, verweist auf viele 
Perspektiven.

Demgemäß sollte das Thema der Tagung: „Gelingendes Recht – Über die ästhe-
tische Dimension des Rechts“ zunächst einmal Neugier wecken. Auf den zweiten 
Blick sollte allerdings sogleich klar werden, dass mit „Ästhetik“ gerade nicht die 
Lehre vom Schönen oder „Künstlerischen“ gemeint war. Vielmehr ist Ästhetik in 
ihrem Ursprung eben die Lehre von der Wahrnehmung.1 In diesem Sinn stellt 
sich dann die Frage, wie das Recht und seine „Akteure“ die Probleme, die an sie 
herangetragen werden, wahrnehmen, filtern und bearbeiten. Auf der anderen Sei-
te ist zu klären, mit welchen Erwartungen, gar Hoffnungen die restliche Gesell-

1  In diesem Sinn etwa auch verstanden von Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 
Riga 1781, 2.  Aufl. 1787: „Transzendentale Ästhetik“. 
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schaft das Recht wahrnimmt und einzusetzen gedenkt. Daran schließt sich wie-
derum das Problem an, ob es – auf beiden Seiten – eine „richtige“ Wahrnehmung 
gibt.2 Oder vom Ergebnis her formuliert: ob und wann man vor diesem Hinter-
grund wenn schon nicht von der „Richtigkeit“, so doch von dem „Gelingen“ ei-
ner rechtlichen Problemlösung sprechen kann. 

Diese Fragen zielen im Grunde auf nichts anderes als das, was derzeit – mit 
großem Einfluss auf Politik und Wirtschaft – in den Kognitionswissenschaften 
thematisiert wird: All unsere Wahrnehmung, insbesondere die Wahrnehmung 
von Problemen, ist notwendig begrenzt. Man spricht von Verzerrungen der 
Wahrnehmung (biases), wenn zum Beispiel in Vertragsverhandlungen bewusst 
eine Zahl als „Anker“ in die Debatte geworfen wird.3 In der Politik denkt man 
nach über „Stupser“ (nudges), mit denen die Menschen in eine bestimmte Rich-
tung gelenkt werden sollen – etwa wenn im Hinblick auf Organspenden die Wi-
derspruchslösung statt der Einwilligungslösung gewählt wird.4 Wie auch immer: 
Die Wahrnehmung von Problemen bestimmt ganz offenbar ihre Lösung, und es 
ist gar nicht leicht zu bestimmen, welche Wahrnehmung eigentlich angemessen, 
ja vernünftig ist.

Natürlich ist dies auch im Recht so, und so hat denn auch das Recht, wie He-
lene Bubrowski es formuliert, „eine ganz eigene Ästhetik“ – wobei diese Ästhe-
tik allerdings je nach beruflicher Sparte jeweils andere Aspekte betont. Ein Rich-
ter (Hans-Joachim Strauch) steht vor anderen Herausforderungen als ein Rechts-
anwalt (Kai-Michael Hingst) oder gar als eine Beraterin bei der Verfassunggebung 
in Krisengebieten wie Syrien (Eva Maria Belser). Bei allen dreien wird aber 
deutlich, wie vielschichtig das ist, was Juristinnen und Juristen in ganz verschie-
dener Weise wahrnehmen und „managen“ müssen, um Lebensverhältnisse recht-
lich gelungen zu gestalten. Das krumme Holz, als woraus der Mensch geschnitzt 
ist (Kant), lässt sich eben auch im Recht schwerlich nach einem einfachen Sche-
ma bearbeiten. 

Eine weitere, der akademischen Rechtswissenschaft vertrautere Perspektive 
ist die sozusagen interne Ästhetik der juristischen Dogmatik – Dogmatik ver-
standen als die Gesamtheit der Lehren von der rechtlichen Richtigkeit juristi-
scher Entscheidungen. Hier zeigen sich bei näherem Hinsehen5 sehr deutlich 

2  Vernichtend jüngst die Kritik am Recht von Seiten des Fachphilosophen Daniel Loick, 
Juridismus, Frankfurt a. M. 2017. Demgegenüber zeigt Gertrude Lübbe-Wolff, Das Dilemma 
des Rechts. Über Härte, Milde und Fortschritt im Recht, Basel 2017, sehr eindrücklich, wie 
vorsichtig insbesondere historische Urteile sein sollten.

3  Hauptwerk: Daniel Kahneman, Thinking, fast and slow, New York 2011; dt. Schnelles 
Denken – langsames Denken, München 2011.

4  Cass Sunstein / Richard Thaler, Nudge, New York 2009; dt. Nudge, Berlin 2011.
5  Noch tiefer schürfend Daniel Damler, Rechtsästhetik. Sinnliche Analogien im juristischen 


